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Helmut Graupner
Rechtsanwalt in Wien

Geschlechtsidentität und Europäischer
Menschenrechtsschutz
Art. 8 EMRK; Gleichbehandlungsgrundsatz; Datenschutz; Personenstandregister. Obwohl der
Verfassungsgerichtshof klar ausgesprochen hat, dass niemand fremdbestimmte staatliche Ge-
schlechtszuschreibungen akzeptieren muss, gibt es bei der Umsetzung des Rechts auf eine
selbstbestimmte Geschlechtsidentität Nachholbedarf, wie der Artikel anhand der Ausführungen
zur EMRK sowie zur Judikatur des EGMR und des Verfassungsgerichtshofs aufzeigt.

Bedeutung der EMRK im öster-
reichischen Rechtssystem
Österreich ist Vertragspartei der EMRK, die
die Republik nicht nur völkerrechtlich bindet,
sondern auch innerstaatlichVerfassungsrang
genießt.1 Die Urteile des EGMR sind somit
auch nach innerstaatlichem (Verfassungs-)
Recht verbindlich (Art. 46 EMRK).

Recht auf Achtung des Privatlebens
Das in Art. 8 EMRK verankerte Recht auf
Achtung des Privatlebens umfasst die phy-
sische und psychische Integrität einer Per-
son, und Geschlechtsidentität sowie Name
unterfallen dem Schutz dieses Grundrechts
ebenso wie sexuelle Orientierung und das
Sexualleben.2

Für den EGMR liegt der zentrale Ge-
danke der Menschenrechte im Respekt vor
der menschlichen Würde und Freiheit, und
die Anerkennung der persönlichen Autono-
mie und Selbstbestimmung erkennt er als
ein bedeutendes Auslegungsprinzip in der
Anwendung des Rechts auf Achtung des
Privatlebens.3 Die EMRK schützt daher
das Recht von transidenten Menschen auf
persönliche Entwicklung sowie auf körper-
liche und geistige Sicherheit.3

Die EMRK schützt das Recht
von transidenten Menschen
auf persönliche Entwick-
lung sowie auf körperliche
und geistige Sicherheit.

Dabei gewährt die EMRK nicht nur Schutz
gegen Eingriffe des Staats (negative Ver-
pflichtungen), sondern verpflichtet auch
(positiv) zu einem aktiven Schutz der ga-
rantierten Rechte durch den Staat, selbst
zwischen Privaten untereinander.4

SelbstbestimmteGeschlechtsidentität
Von besonderer Bedeutung ist dabei, inwie-
weit ein sehr intimer Teil des Lebens eines

Menschen betroffen ist,5 wobei der EGMR
die Geschlechtsidentität als eine der in-
timsten Bereiche des Privatlebens qualifi-
ziert.6

Die Freiheit, seine eigene Geschlechts-
identität zu bestimmen, gehört zu den
grundlegendsten Wesensbereichen der
Selbstbestimmung,7 und das Recht auf
selbstbestimmte Geschlechtsidentität bildet
einen fundamentalen Aspekt des (in Art. 8
EMRK verankerten) Rechts auf Achtung
des Privatlebens.8

Hinweis:
Die selbstbestimmte Wahl der Ge-
schlechtsidentität ist ein fundamen-
tales Menschenrecht.9

Bei der Bestimmung des (rechtlichen) Ge-
schlechts kommt der Geschlechtsidentität
(dem psychischen Geschlecht) mehr Bedeu-
tung zu als dem biologischen (physischen)
Geschlecht einer Person.10 Der Gesellschaft
kann ein gewisses Maß an Unannehmlich-
keiten zugemutet werden, um Einzelnen ein
Leben inWürde undWert im Einklang mit
ihrer Geschlechtsidentität zu ermöglichen,
die sie sich unter großen persönlichen Mü-
hen erworben haben.11

Ebenso das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht: Die eigene Geschlechtszuord-
nung gehört zum intimsten Bereich der Per-
sönlichkeit eines Menschen, der prinzipiell
staatlichem Zugriff entzogen ist.12 Der grund-
rechtliche Schutz des intimen Sexualbereichs
(insb. Art. 8 EMRK) umfasst nämlich auch
die sexuelle Selbstbestimmung desMenschen
und damit das Finden und Erkennen der eige-
nen geschlechtlichen Identität. Er erfordert,
die nachhaltig empfundene geschlechtliche
Identität eines Menschen rechtlich anzuer-
kennen, um ihm zu ermöglichen, entspre-
chend dem empfundenen Geschlecht leben
zu können, ohne in seiner Intimsphäre durch
denWiderspruch zwischen seinem dem emp-
fundenen Geschlecht angepassten Äußeren

und seiner rechtlichen Behandlung bloßge-
stellt zu werden.13

Bedeutung der selbstbestimmten Ge-
schlechtsidentität für den Einzelnen
Menschen haben somit
n das Recht auf Dokumente und Vorna-

men, die ihrem gelebten Geschlecht ent-
sprechen,14

n das Recht, umfassend im gelebten Ge-
schlecht rechtlich anerkannt zu werden,15

n das Recht auf geschlechtsanpassende
Operationen,16

n das Recht auf Eheschließung mit Ange-
hörigen des früheren rechtlichen Ge-
schlechts17 und

n das Recht auf Anwendung der Pen-
sionsregeln entsprechend dem neuen
Geschlecht.18

Die Anerkennung im Identitätsgeschlecht
darf auch weder von der Auflösung (Schei-
dung) einer Ehe abhängig gemacht werden19

noch von (genitalverändernden) medizini-
schen Eingriffen.20

Geschlechtszuordnende Operationen an
intergeschlechtlichen Kindern, für die keine
(andere) medizinische Notwendigkeit be-

1 Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle betreffend Staats-
verträge, BGBl. 1964/59. 2 Schlumpf v. CH 2009, par. 100;
Van Kück v. D 2003, par. 69. 3 Schlumpf v. CH 2009, par.
100f; Van Kück v. D 2003, par. 69; Goodwin v. UK [GC]
2002, par. 90; I. v. UK [GC] 2002, par. 70. 4 Schlumpf v.
CH 2009, par. 102; Van Kück v. D 2003, par. 70; Goodwin
v. UK [GC] 2002, par. 71ff; I. v. UK [GC] 2002, par. 51ff).
5 Hämäläinen v. FIN [GC] 2014, par. 66; Schlumpf v. CH
2009, par. 104; Van Kück v. D 2003, par. 72. 6 Schlumpf v.
CH 2009, par. 115; Van Kück v. D 2003, par. 56. 7 Schlumpf
v. CH 2009, par. 77;Van Kück v. D 2003, par. 73. 8 Van Kück
v. D 2003, par. 75. 9 Schlumpf v. CH 2009, par. 77, 115; Van
Kück v. Deutschland 2003, par. 56, 73, 75. 10 Goodwin v. UK
[GC] 2002, par. 82, 100; I. v. UK [GC], par. 62, 80. 11 Good-
win v. UK [GC] 2002, par. 91; I. v. UK [GC], par. 71.
12 BVerfG 6. 12. 2005, 1 BvL 3/03, 50. 13 BVerfG
18. 7. 2006, 1 BvL 1/04, 67. 14 EGMR: B. v. France 1992; S.
V. v. I 2018. 15 EGMR: Goodwin v. UK [GC] 2002; I v. UK [GC]
2002; X v. FYROM 2019; YT v. BG 2020; Rana v. H 2020;A.D.
et al. v. Georgia 2022; R.K. v. H 2023; Semenya v. CH 2023.
16 L. v. LIT 2007. 17 EGMR: Goodwin v. UK [GC] 2002; I v. UK
[GC] 2002; EuGH: K.B. v. National Health Service Pensions
Agency 2004. 18 EGMR: Grant v. UK 2006; EuGH: Sarah
Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pen-
sions 2006. 19 VfGH 8. 6. 2006, V 4/06; ebenso BVerfG
27. 5. 2008, 1 BvL 10/05. 20 VwGH 27. 2. 2009, 2008/17/
0054; 15. 9. 2009, 2008/06/0032; VfGH 3. 12. 2009, B
1973/08; VwGH 17. 2. 2010, 2009/17/0263; ebenso BVerfG
11. 1. 2011, 1 BvR 3295/07; EGMR: YY v. TR 2015; A.P., Gar-
con & Nicot v. F 2017; X & Y v. ROM 2021.

DAG 6 | 2023 115

im fokus



steht, stellen eine erniedrigende und un-
menschliche Behandlung iSd. Art. 3 EMRK
dar.21

Geschlechtsidentität und Diskrimi-
nierungsverbot der EMRK
Geschlechtsidentität ist zudem auch durch
das Diskriminierungsverbot der EMRK
(Art. 14) geschützt,22 und es kann eine aufGe-
schlechtsidentität beruhende unterschiedli-
che Behandlung nur gerechtfertigt werden,
wenn sie aus besonders schwerwiegenden
und zwingenden Gründen zur Erreichung ei-
nes legitimen Ziels notwendig ist.23

Der Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) qualifiziert Diskriminierung
aufgrund der Geschlechtsidentität als verbo-
tene Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts,24 womit alle Bestimmungen des
Unionsrechts gegen Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts auch gegen Diskrimi-
nierung aufgrundGeschlechtsidentität schüt-
zen.

Gleichbehandlungsgrundsatz
GemäßdemWesensgehalt desGleichbehand-
lungsgrundsatzes, dass Gleiches gleich und
Ungleiches ungleich zu behandeln ist, sind
von allgemeinen Regelungen zudem die erfor-
derlichen Ausnahmen zu machen, wenn die
besondere Situation aufgrund der Ge-
schlechtsidentität dies erfordert.25 Ebenso ju-
diziert das deutsche Bundesverfassungsge-
richt, dass auch um eines sinnvollen Prinzips
willen der Grundrechtsschutz zumal bei
schweren Grundrechtsbeeinträchtigungen
nicht verwehrt werden darf.26

n In diesem Sinne erweist es sich beispiels-
weise als unzulässig, den ansonsten für ei-
ne Versicherungsdeckung erforderlichen
Beweis für die medizinische Notwendig-
keit auch bei geschlechtsanpassenden Be-
handlungen (insb. genitalverändernden
Operationen) zu verlangen, weil dies mit
dem Recht auf die selbstbestimmte Ge-
schlechtsidentität nicht vereinbar ist.27

n Desgleichen die Anwendung einer star-
ren Wartefrist als Voraussetzung für
Versicherungsdeckung geschlechtsan-
passender Behandlungen (insbesondere
genitalverändernden Operationen).28

Hinweis:
Bestimmungen ausländischen Rechts,
die gegen die dargestellten Grund-
rechte im Zusammenhang mit der
Geschlechtsidentität verstoßen, ver-
letzen grundlegende Werte der öster-

reichischen Rechtsordnung, sohin den
inländischen ordre public und sind
daher nicht anzuwenden.29

Wahl der Geschlechtsidentität –
Europarat
Die Parlamentarische Versammlung des
Europarats hat das Recht auf selbstbe-
stimmte Wahl der Geschlechtsidentität un-
terstrichen und dabei ausdrücklich gefor-
dert, allen Personen zu ermöglichen, in ra-
schen, transparenten, niedrigschwelligen
und auf dem Prinzip der Selbstbestimmung
gegründeten Verfahren ihre Namen und ih-
re Geschlechtsbezeichnung in Dokumen-
ten, insb. in Ausweisen und Ausbildungs-
zeugnissen, ändern zu lassen.30 Dabei sollen
weder medizinische Behandlungen noch
medizinische Diagnosen oder Anforderun-
gen wie Alltagstests zur Voraussetzung ge-
macht werden (3. und 6.2.2.). Die Ermögli-
chung einer dritten Geschlechtsoption für
jene, die eine solche wünschen, sollte erwo-
gen werden (6.2.4.).

Und der Menschenrechtskommissar
des Europarats hat in einem Bericht über
die Lage intergeschlechtlicher Personen da-
zu aufgerufen, bei der Ausstellung von Per-
sonenstandsurkunden und Ausweisen die
geschlechtliche Selbstbestimmung interge-
schlechtlicher Menschen zu respektieren,
ihnen insbesondere zu ermöglichen, einen
Geschlechtseintrag jenseits von bloß
„männlich“ oder „weiblich“ zu wählen.31

Datenschutz(gesetz)32

Der im Verfassungsrang stehende § 1 Da-
tenschutzgesetz (DSG) 2000 garantiert
das Recht auf Geheimhaltung personenbe-
zogener Daten, soweit ein schutzwürdiges
Interesse daran besteht (Abs. 1), sowie das
Recht auf Datenwahrheit, bei dessen Verlet-
zung ein Recht auf Richtigstellung besteht
(Abs. 3 Z. 2).

Darüber hinaus beinhaltet das in Art. 8
EMRK verankerte Grundrecht auf Achtung
des Privatlebens auch eine Garantie der in-
formationellen Selbstbestimmung.33

In diesem Sinne hat der Verfassungs-
gerichtshof ausgesprochen, dass Menschen
„(nur) jene Geschlechtszuschreibungen
durch staatliche Regelung akzeptieren müs-
sen, die ihrer Geschlechtsidentität entspre-
chen [. . .], Art. 8 EMRK [. . .] insbesondere
Menschen mit alternativer Geschlechts-
identität vor einer fremdbestimmten Ge-
schlechtszuweisung (schützt)“, und daher
auch nicht männliche oder weibliche Ge-

schlechtsidentitäten (im Personenstandsre-
gister und in Personenstandsurkunden) als
solche zu beurkunden oder der Geschlechts-
eintrag auf Antrag zu streichen ist.34

Für die Beurkundung einer nicht-binären
Geschlechtsidentität erklärt der Verfassungs-
gerichtshof alle selbstbestimmten Bezeich-
nungen für zulässig, die einen Bezug zur Rea-
lität haben und nicht frei erfunden sind,35 wo-
bei der Gesetzgeber mit einfachem Gesetz
oder der Innenminister mit Verordnung die
zulässigen Bezeichnungen festlegen darf.36

Hinweis:
Ein Gesetz oder eine Verordnung für
selbstbestimmte Bezeichnungen ist
bis heute nicht erlassen worden.

Stattdessen hat der damalige Innenminister
die Standesämter lediglich mit Erlass ange-
wiesen, andere Geschlechtseinträge als
männlich und weiblich sowie die Streichung
des Geschlechtseintrags nur dann vorzu-
nehmen, wenn eine Person körperlich inter-
geschlechtlich ist. Außerdem verbot er an-
dere Bezeichnungen als „divers“ für nicht-
binäre Geschlechtsidentitäten. Dieser Er-
lass ist von den nachfolgenden Innenmini-
stern übernommen worden und bis heute in
Kraft. Lediglich „inter“ wurde als zweite Be-
zeichnung für nicht-binäre Geschlechts-
identitäten zugelassen.

Personenstandsgesetz37 – Erlass des
Innenministeriums (Geschlechts-
eintragung)
Das Personenstandsgesetz (PStG) ordnet
nun lediglich an, dass das Geschlecht einzu-
tragen ist (§ 11 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 2 Z. 3).
An keiner Stelle bestimmt das Gesetz jedoch,
wie viele und welche Geschlechter es gibt.

21 M v. F 2022: VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018, Rz 16. 22 P.V.
v. ES 2010, par. 30; Van Kück v. D 2003, par. 90;A.M. v. RUS
2021. 23 P.V. v. ES 2010, par. 29f; EuGH: K.B. v. National
Health Service Pension Agency 2004; Sara Margret Richards
v. Secretary of State for Work and Pensions 2006; MB v. Sec-
retary of State forWork and Pensions 2018. 24 P. v. S. & Corn-
wall County Council 1996. 25 Schlumpf v. CH 2009, par. 115;
Van Kück v. D 2003, par. 78; E.B. et al. v. A 2013, par. 72, 81:
„exceptions to the general rule“; Thlimmenos v. GR [GC]
2000, par. 44, 48. 26 BVerfG 18. 7. 2006, 1 BvL 1/04, 76.
27 EGMR: Van Kück v. D 2003, par. 78, 82. 28 EGMR:
Schlumpf v. Schweiz 2009. 29 VwGH 30. 9. 1997, 95/01/
0061; ebenso BVerfG, 18. 7. 2006, 1 BvL 1/04. 30 Resolu-
tion 2048 „Discrimination against transgender people in
Europe“, 22. 4. 2015, par. 6.2.1. 31 Commissioner for Hu-
man Rights, Council of Europe: Human Rights and Inter-
sex People, Issue Paper, Strasbourg 2015, p. 9 Recommen-
dation 4. 32 Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Da-
tenschutzgesetz – DSG), BGBl. I 1999/165. 33 Khelili v. CH
2011;Uzun v. D 2010; K.U. v. FIN 2008; I v. FIN 2008; Rotaru
v. ROM 2000; Amann v. CH 2000. 34 VfGH 15. 6. 2018,
G 77/2018, Rz 18, 42. 35 VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018,
Rz 33f, 37f. 36 VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018, Rz 39.
37 Bundesgesetz über die Regelung des Personenstands-
wesens (Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013), BGBl. I
2013/16.
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Noch bestimmt es, dass die Eintragung eines
weder männlichen noch weiblichen Ge-
schlechts nur bei einer bestimmten körperli-
chen Verfasstheit einer Person zulässig wäre.

Der Erlass des Innenministers (wie
oben) stellt eine generelle interne Weisung
der Oberbehörde an die Unterbehörde dar,
an die die Unterbehörde gebunden ist, je-
doch keine Rechtsquelle. Er vermag die
Rechtssphäre der Rechtsunterworfenen
nicht zu gestalten und ist für Gerichte
(wie auch für andere Verwaltungsbehörden
als die angewiesenen Unterbehörden) nicht
bindend. Außerhalb des Verhältnisses von
Ober- und Unterbehörde stellt er ein recht-
liches Nullum dar.

Der Verfassungsgerichtshof hat deut-
lich ausgesprochen, dass es, so wie bei
den Geschlechtern „männlich“ und „weib-
lich“, auch bei der dritten Option für die
Beurteilung des rechtlichen Geschlechts
nicht auf das biologische, also das körper-
liche Geschlecht ankommt, sondern auf
das psychische Geschlecht, also auf die
Identität eines Menschen38 und dass
„Menschen [. . .] nur jene Geschlechtszuschrei-
bungen durch staatliche Regelung akzeptie-
ren müssen, die ihrer Geschlechtsidentität
entsprechen“.39

Gegenstand des Ermittlungsverfah-
rens und sämtlicher in Verwaltungsverfah-
ren gemäß dem Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetz (AVG)40 zulässiger Be-
weismittel, einschließlich Sachverständi-
gengutachten, darf also nur das Vorliegen
oder Nichtvorliegen einer Geschlechtsiden-
tität jenseits von männlich und weiblich
sein, nicht aber das Vorliegen einer be-
stimmten körperlichen Verfasstheit:41

n Rz 23: „die jeweilige individuelle Ge-
schlechtsidentität [. . .] ihre individuelle
Geschlechtsidentität [. . .] der Staat ge-
halten ist, die individuelle Entscheidung
für oder gegen ein bestimmtes Ge-
schlecht zu respektieren“;

n Rz 30: „zur Wahrung der individuellen
Geschlechtsidentität“;

n Rz 34: „starre Beschränkung auf einen
binären Geschlechtseintrag [. . .] Rechts
auf individuelle Geschlechtsidentität“;

n Rz 36: „Menschenmit einer alternativen
Geschlechtsidentität“;

n Rz 40: „ihres Rechts auf individuelle
Geschlechtsidentität gemäß Art. 8
Abs. 1 EMRK eine alternative Ge-
schlechtsidentität – und damit ein Ab-
weichen von den traditionellen Ge-
schlechtskategorien männlich oder

weiblich – personenstandsrechtlich
zum Ausdruck zu bringen“.

Dass es auf die Geschlechtsidentität an-
kommt und nicht auf eine körperliche Inter-
geschlechtlichkeit, folgt auch aus dem ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht,
die „Geschlechtsentwicklung nicht zu dekla-
rieren“.42 Denn: Würde die dritte Option
(weder „männlich“ noch „weiblich“) nur
Personen offenstehen, die körperlich inter-
geschlechtlich sind, würde diese dritte Op-
tion die körperliche Verfasstheit der betref-
fenden Personen (mit dritter Option) (als
biologisch intergeschlechtlich) offenlegen,
was mit dem Fundamentalrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 8
EMRK; § 1 DSG) unvereinbar ist.

Bei der Vornahme des ersten Ge-
schlechtseintrags im Personenstandsregis-
ter, anlässlich der Geburt, ist die Personen-
standsbehörde an die Geschlechtsangabe in
der Geburtsanzeige gebunden und ist ihr eine
Überprüfung der Richtigkeit dieser Angabe
nicht möglich.43 Gelangt sie aber späterhin
zur Kenntnis, dass der Geschlechtseintrag
von Anfang unrichtig war bzw. (aufgrund
der entwickelten Geschlechtsidentität) un-
richtig geworden ist, so muss sie von Amts
wegen den Geschlechtseintrag berichtigen
bzw. ändern (§§ 41f PStG).44 Erst recht muss
sie dies auf Antrag tun.

Wie oben dargelegt, darf Gegenstand
des Ermittlungsverfahrens und sämtli-
cher in Verwaltungsverfahren gemäß
AVG zulässiger Beweismittel, einschließ-
lich Sachverständigengutachten, nur das
Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Ge-
schlechtsidentität sein.

Zulässig sind beispielsweise die Be-
weismittel der Parteieneinvernahme, der
Zeugeneinvernahme und von Urkunden so-
wie Sachverständigengutachten. An keiner
Stelle bestimmt das Gesetz (AVG), dass
stets zwingend ein SV-Gutachten einzuho-
len wäre. Und selbst wenn (was nicht der
Fall ist) dies so wäre, wäre dies mit den ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten
unvereinbar.45

In mehreren Erkenntnissen erklärten das
Landesverwaltungsgericht Steiermark46 und

das Verwaltungsgericht Wien47 den Erlass
des Innenministers wegen der Beschrän-
kung der dritten Geschlechtsoption auf
körperlich intergeschlechtliche Personen
für rechtswidrig, ließen entgegen dem Erlass
auch „nicht-binär“ als Geschlechtseintrag zu
(VG Wien) und die bloße Willenserklärung
der antragstellenden Person genügen (VG
Wien 20. 2. 2023). Revisionsverfahren sind
am Verwaltungsgerichtshof anhängig.

Zusammenfassung
Die EMRK hat in Österreich innerstaatlich
Verfassungsrang, und Urteile des EGMR
sind auch innerstaatlich verbindlich. Die
selbstbestimmte Wahl der Geschlechts-
identität ist nach der EMRK ein fundamen-
tales Menschenrecht. Das beinhaltet ua das
Recht auf Dokumente, Wahl des Vorna-
mens und rechtliche Anerkennung entspre-
chend dem gelebten Geschlecht. In diesem
Sinn hat der Verfassungsgerichtshof er-
kannt, dass Menschen durch staatliche Re-
gelungen nur jene Geschlechtszuschreibun-
gen akzeptieren müssen, die ihrer Ge-
schlechtsidentität entsprechen.

Dennoch weist ein Erlass des Innenmi-
nisters die Standesämter immer noch an,
bei Einträgen in das Personenstandsregister
nicht auf die Geschlechtsidentität abzustel-
len, sondern die dritte Geschlechtsoption
nur jenen Personen zuzugestehen, die kör-
perlich weder männlich noch weiblich sind.
Verwaltungsgerichte haben dies bereits als
rechtswidrig erkannt. Aktuell sind dagegen
Revisionsverfahren am Verwaltungsge-
richtshof anhängig.
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Zum Thema
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38 VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018, Rz 17f, 23, 30, 31, 34, 36,
40; EGMR: Goodwin v. UK [GC] 2002, par. 82, 100; I. v. UK
[GC], par. 62, 80. 39 VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018, Rz 18.
40 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 –
AVG, BGBl. 1991/51. 41 VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018.
42 VfGH 15. 6. 2018, G 77/2018, Rz 23. 43 Kutscher/Wild-
pert, Personenstandsrecht2 § 2 PStG 2013 Anm. 7, Sei-
te 14. 44 Kutscher/Wildpert, Personenstandsrecht2 § 2
PStG 2013 Anm. 7, Seite 30. 45 Siehe dazu oben EGMR:
Van Kück v. D 2003, par. 78, 82. 46 LVwG Stmk
20. 12. 2021 LVwG 41.8–1712/2021. 47 Bspw VG Wien
22. 3. 2023, VGW-101/V/020/14327/2022; 26. 1. 2023,
VGW-101/V/032/11370/2022; VG Wien 20. 2. 2023.
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